
Quasi über Nacht wurden mit der Pandemie ab dem Jahr 2020 Hygienekonzepte 
für Veranstaltungen durch Bundes- und Landesgesetzgebung gefordert. Da der 
Gesetzgeber die konkreten Inhalte offenließ, entwickelten Veranstalter und 
Betreiber selbst Hygienemaßnahmen für ihre Veranstaltungen und legten den 
Behörden ihre Konzepte vor. Im Rahmen eines zweijährigen Forschungsprojekts 
untersuchte das Herausgeberteam die Hygienekonzepte für unterschiedliche 
Veranstaltungsformate. 
Um die Veranstaltungsformate unter verschiedenen Rahmenbedingungen und 
Schutzzielen zu klassifi zieren, entstand ein dreidimensionales Modell. Dieses 
Hygieia-Modell zur Darstellung der Veranstaltungstypen berücksichtigt die 
Maßnahmen, die Schutzziele und das Setting. Als Ergebnis der wissenschaftlichen 
Analyse umgesetzter Hygienekonzepte von Veranstaltungen werden umfassende 
Empfehlungen jeweils geeigneter Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen 
gegliedert nach dem TOP-Prinzip aufgeführt.
Die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche der Hygienebeauftragten für Veran-
staltungen sind ausführlich dargestellt. Mit Referenz zu Hygienekonzepten aus 
Gesundheitswesen, Kultur, Sport, Gastronomie und Tourismus sind Anregungen 
zur Planung, Umsetzung und Prüfung der Konzepte verbunden – auch jenseits 
einer epi- oder pandemischen Lage. 
Die nach Veranstaltungstypen und Schutzzielen gegliederten Tabellen und 
Checklisten aus der Beuth Mediathek unterstützen Veranstalter, Betreiber und 
Behörden beim Erstellen und Bewerten von Hygienekonzepten.
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Was folgt auf eine Krise? Die Verdrängung, das Lernen oder nach Murphys 
Law nur die nächste Krise?

Schon beginnen die Bilder für die allermeisten zu verblassen. Schemenhaft 
bleibt die Erinnerung an geschlossene Theater, verschobene Konzerte und 
Kontaktbeschränkungen:

Frühjahr 2020 die ersten „Corona-Fälle“, Schließungen und Auszeit.

Frühjahr  2021  bereits viele Erfahrungen mit dem Lockdown, Teil-Lockdown 
und Verordnungen. Verordnungen, die Veranstaltungen verbieten und eine 
ganze Branche von Wachstum auf Stillstand, von kultureller Vielfalt zum Aus-
stand und von Recruiting auf Kurzarbeit setzten.

Frühjahr 2022 erste Lichtblicke und die zögerliche Rückkehr der Besuchenden 
zu Konzerten, erst Open Air, dann auch Indoor. Die erste Spielsaison auf den 
Bühnen, fast schon mit etwas wie neuer Normalität, mit Abstand noch und 
ohne das intensive Zusammenspiel der Darstellenden und meist auch ohne 
einen auf der Bühne inszenierten Chor. Im Publikum noch Abstand und FFP2-
Maske, später fielen auch diese Maßnahmen.

Im Frühjahr  2023  beschäftigen neue Krisen die Veranstalter und Betreiber. 
Das Publikum bleibt aus. Nur zögerlich kehrt es zurück in Konzerthäuser, 
Theater und Spielstätten. Die Energiekosten explodieren und die Ver-
anstalter senken die Raumtemperaturen, es wird kälter für Besuchende und 
Beschäftigte. Die morgendlichen Meldungen vom Krieg im Osten haben die 
Arithmetik der Inzidenzzahlen, R-Werte und Todesfälle durch oder mit Corona 
abgelöst.

Das Buch „Hygienekonzepte für die Veranstaltungsbranche – Empfehlun-
gen für Betreiber, Behörden und Veranstalter“ ist Ergebnis des Forschungs-
projekts Hygieia. Das Hygieia-Team hatte gemeinsam mit Kooperations-
partnern im Zeitraum von Frühjahr 2021 bis Frühjahr 2023 zu Infektionsschutz 
und Hygienekonzepten in der Veranstaltungsbranche geforscht. Ziel war 
es, in Deutschland die unterschiedlichen Ansätze und Ideen zu Verantwort-
lichkeiten, Struktur und Maßnahmen zusammenzuführen, zu bewerten und 
zu vereinheitlichen. Die vollständige Vereinheitlichung bleibt ein Wunsch-
gedanke, zu verschieden sind die Veranstaltungen, zu unterschiedlich die 
Rahmenbedingungen, auch die gesetzgeberischen, zu divers die Schutz-
ziele. Daher wurde ein Modell entwickelt, in dem sich die Veranstaltungs-
typen darstellen lassen. Dieses Modell nennen wir Hygieia-Modell; ein drei-
dimensionales Modell, das die Maßnahmen (technisch, organisatorisch und 
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personenbezogen), die Schutzziele (Beschäftigte, Beteiligte und Besuchende) 
und das Setting als Kombination aus Raum (als Indoor, Outdoor) sowie aus 
Besuchenden (als Stehende, Sitzende oder sich Bewegende) berücksichtigt. 
Für jede der sich aus dem Setting ergebenden Veranstaltungen führt das 
Buch Empfehlungen geeigneter Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen 
für Beschäftigte, Beteiligte und Besuchende auf. Diese Empfehlungen wurden 
aus der Analyse bestehender, zumeist umgesetzter Hygienekonzepte von Ver-
anstaltungen abgeleitet.

Darüber hinaus zeigt das Buch Gliederungsarten von Hygienekonzepten 
auf und beschreibt detailliert die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche 
von Hygienebeauftragten für Veranstaltungen. Mit der Referenz zu Hygiene-
konzepten aus dem Gesundheitswesen, dem Sport und der Gastronomie bzw. 
dem Tourismus bietet das Buch für alle Praktiker:innen Hilfestellungen und 
Anregungen zur Planung und Umsetzung von Hygienekonzepten auch außer-
halb einer epidemischen Lage. Für Veranstalter und Betreiber, aber auch für 
Behörden können die nach Veranstaltungstypen gegliederten Tabellen und 
Checklisten eine wertvolle Handreichung zum Erstellen oder Bewerten von 
Hygienekonzepten sein.

Damit aus rohen Texten und ersten Ergebnissen der Feldforschung diese 
Handreichung entstehen konnte, haben viele Personen mitgewirkt. Unser 
besonderer Dank gilt daher dem Forschungsteam Tom Greber, Phillip Heine, 
Marcus Töpfer und Stephen Willaredt, dem assoziierten Partner Prof. Dr. Axel 
Kramer (KRINKO) sowie unseren Kooperationspartnern, clubcommission e. V., 
mediapool Veranstaltungsgesellschaft mbH, satis&fy AG und dem VPLT e. V.

Obwohl derzeit andere Krisen drängender erscheinen, sind wir überzeugt, 
dass das Buch Hygienekonzepte für die Veranstaltungsbranche den Ver-
anstaltungsalltag vereinfacht und der Branche dient, denn Hygiene ist auch 
ohne Pandemie wichtig für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten, 
der an einer Veranstaltung Beteiligten und der Besuchenden.

Berlin, Februar 2023

Prof. Thomas Sakschewski

Prof. Dr. Claudia Winkelmann
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1 Gesetzliche Grundlagen

Mit Redaktionsstand Frühjahr  2023  laufen die letzten Maß-
nahmenverordnungen der Länder aus. Rechtsgrundlage stellt 
damit das Infektionsschutzgesetz des Bundes dar. Gesetz-
liche Einschränkungen oder Verpflichtungen zur Durchführung 
von spezifischen coronabezogenen Maßnahmen bei Ver-
anstaltungen bzw. in Veranstaltungsstätten bestehen nicht mehr.

1.1 Bundesgesetze
Infektionsschutzgesetz

Das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektions-
krankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) 
vom 20.  Juli 2020, zuletzt geändert am 20.  Dezember 2022, 
hat den Zweck, übertragbare Krankheiten beim Menschen vor-
zubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiter-
verbreitung zu verhindern. Das Bundesgesetz regelt daher die 
Zusammenarbeit von Behörden des Bundes, der Länder und der 
Kommunen, Ärzt:innen, Tierärzt:innen, von Krankenhäusern, 
wissenschaftlichen Einrichtungen sowie sonstigen Akteuren 
(§ 1 Abs. 2 IfSG).

Im IfSG werden die Aufgaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 
„als nationale Behörde zur Vorbeugung übertragbarer Krank-
heiten sowie zur frühzeitigen Erkennung und Verhinderung der 
Weiterverbreitung von Infektionen“ (§ 4 Abs. 1 IfSG) festgelegt 
sowie Voraussetzung für und Vorgehen bei einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite präzisiert. Aufgaben des RKI sind 
gem. § 4 Abs. 2 IfSG:

 – Erstellung von Richtlinien, Empfehlungen, Merkblättern und 
sonstigen Informationen zur Vorbeugung, Erkennung und Ver-
hinderung der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten,

 – Auswertung von Daten zu meldepflichtigen Krankheiten und 
meldepflichtigen Nachweisen von Krankheitserregern,

 – Bereitstellung der Ergebnisse für andere Behörden,

 – Periodische Veröffentlichung von infektionsepidemiologi-
schen Auswertungen,

 – Unterstützung der Länder und sonstigen Beteiligten bei ihren 
Aufgaben im Rahmen der epidemiologischen Überwachung.
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Nach § 5 Abs. 1 IfSG obliegt es dem Deutschen Bundestag, eine 
epidemische Lage von nationaler Tragweite festzustellen und 
die Feststellung wieder aufzuheben, wenn die Voraussetzungen 
dafür erfüllt sind. Die Voraussetzung für die Feststellung einer 
epidemischen Lage von nationaler Tragweite besteht, „wenn 
eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der 
gesamten Bundesrepublik Deutschland besteht, weil 1. die 
Weltgesundheitsorganisation eine gesundheitliche Notlage 
von internationaler Tragweite ausgerufen hat und die Ein-
schleppung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit in die 
Bundesrepublik Deutschland droht oder 2. eine dynamische 
Ausbreitung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit über 
mehrere Länder in der Bundesrepublik Deutschland droht oder 
stattfindet.“

Dem RKI kommt dementsprechend neben der Risikobewertung 
in einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite die Auf-
gabe zu, Hinweise zu Infektionsschutzmaßnahmen, Empfehlun-
gen und Richtlinien z. B. auch in Bezug auf Veranstaltungen zu 
geben sowie die Zusammenarbeit zwischen den Ländern und 
zwischen den Ländern und dem Bund sowie weiteren beteiligten 
Behörden und Stellen zu koordinieren. Das Bundesministerium 
für Gesundheit wird im Rahmen der epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite nach § 5 Abs. 2 ermächtigt,

 – ohne Zustimmung des Bundesrates Maßnahmen zur Sicher-
stellung der Versorgung mit Arzneimitteln einschließlich 
Impfstoffen zu treffen,

 – ohne Zustimmung des Bundesrates Maßnahmen zur Auf-
rechterhaltung der Gesundheitsversorgung in ambulanten 
Praxen, Apotheken, Krankenhäusern, Laboren, Vorsorge- und 
Rehabilitationseinrichtungen und in sonstigen Gesundheits-
einrichtungen in Abweichung von bestehenden gesetzlichen 
Vorgaben vorzusehen,

 – ohne Zustimmung des Bundesrates Maßnahmen zur Auf-
rechterhaltung der pflegerischen Versorgung in ambulan-
ten und stationären Pflegeeinrichtungen in Abweichung von 
bestehenden gesetzlichen Vorgaben vorzusehen und

 – Finanzhilfen für Investitionen der Länder, Gemeinden und 
Gemeindeverbände zur technischen Modernisierung der 
Gesundheitsämter und zum Anschluss dieser an das elektro-
nische Melde- und Informationssystem zur Verfügung zu stellen.
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In den §§ 16,  17  IfSG werden Maßnahmen zur Verhütung über-
tragbarer Krankheiten genannt. Gemäß § 16 Absatz  1 IfSG hat 
die zuständige Behörde bei Auftreten von Tatsachen, die zu 
einer übertragbaren Krankheit führen können, oder wenn anzu-
nehmen ist, dass solche Tatsachen vorliegen, notwendige Maß-
nahmen zur Abwendung von hierdurch drohenden Gefahren 
für Einzelne oder die Allgemeinheit zu treffen. Die zuständigen 
Behörden sind im Sinne des Gesetzes die Landesgesund-
heitsbehörden. Die Landesregierungen werden nach § 17 
Abs. 4 ermächtigt, „durch Rechtsverordnung entsprechende 
Gebote und Verbote zur Verhütung übertragbarer Krankheiten 
zu erlassen.“ Dies stellt die allgemeine Rechtsgrundlage für 
Länderverordnungen dar. Wesentlich erweitert wurden die 
Rechte in Bezug auf Maßnahmen zur Verhinderung der Ver-
breitung des Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) mit dem Erlass 
des dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epi-
demischen Lage von nationaler Tragweite am 18.11.2020 in den 
§§ 28a bis c sowie 32 IfSG. Gemäß § 32 IfSG können durch diese 
Maßnahmen die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit, 
der Freiheit der Person, der Freizügigkeit, der Versammlungs-
freiheit, der Unverletzlichkeit der Wohnung und des Brief- und 
Postgeheimnisses eingeschränkt werden.

In § 28a Abs. 1 IfSG werden die besonderen Schutzmaßnahmen 
zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 präzisiert. Unter 
anderem können durch Landesregierungen folgende Maßnah-
men angeordnet werden:

 – Anordnung eines Abstandsgebots im öffentlichen Raum

 – Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung

 – Verpflichtung zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Test-
nachweises

 – Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen im privaten sowie 
im öffentlichen Raum

 – Untersagung oder Beschränkung von Freizeitveranstaltungen 
und ähnlichen Veranstaltungen

 – Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von Einrich-
tungen, die der Freizeitgestaltung zuzurechnen sind

 – Untersagung oder Beschränkung von Kulturveranstaltungen 
oder des Betriebs von Kultureinrichtungen



Hygienekonzepte für die Veranstaltungsbranche

4

 – Untersagung oder Beschränkung von Sportveranstaltungen 
und der Sportausübung

 – Umfassendes oder auf bestimmte Zeiten beschränktes Verbot 
der Alkoholabgabe oder des Alkoholkonsums auf bestimmten 
öffentlichen Plätzen oder in bestimmten öffentlich zugängli-
chen Einrichtungen

 – Untersagung von oder Erteilung von Auflagen für das 
Abhalten von Veranstaltungen, Ansammlungen, Aufzügen, 
Ver sammlungen sowie religiösen oder weltanschaulichen 
Zusammenkünften

 – Untersagung oder Beschränkung von Reisen

 – Untersagung oder Beschränkung von Übernachtungsange-
boten

 – Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von gastro-
nomischen Einrichtungen

 – Schließung oder Beschränkung von Betrieben, Gewerben, 
Einzel- oder Großhandel

 – Anordnung der Verarbeitung der Kontaktdaten von Kunden, 
Gästen oder Veranstaltungsteilnehmern, um nach Auftreten 
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mögliche 
Infektionsketten nachverfolgen und unterbrechen zu können 
oder

 – Verpflichtung zur Erstellung und Anwendung von Hygiene-
konzepten für Betriebe, Einrichtungen oder Angebote mit 
Publi kumsverkehr

Während die aufgeführten besonderen Schutzmaßnahmen nach 
§ 28a Abs. 1 IfSG in Bezug auf Covid-19 nur gelten, wenn eine 
epidemische Lage von nationaler Tragweite durch den Deut-
schen Bundestag festgestellt wurde, sind die in § 28b definier-
ten Schutzmaßnahmen unabhängig von der Feststellung durch 
eine saisonal hohe Dynamik zur Gewährleistung der Funktions-
fähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen 
Infrastrukturen begründet, aber bis zum 7. April 2023 befristet:

 – Maskenpflicht in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personen-
fernverkehrs
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 – Masken- und Testnachweispflicht in Krankenhäusern und 
Rehabilitationseinrichtungen oder anderen voll- oder teil-
stationären Einrichtungen sowie in ambulanten medizini-
schen Einrichtungen und Praxen für Beschäftigte und Be -
suchende

Gemäß § 28b Abs. 4 IfSG können Landesregierungen auch 
ohne Feststellung einer epidemischen Lage nationaler Trag-
weite durch den Deutschen Bundestag auf kommunaler Ebene 
besondere Maßnahmen einfordern, sofern in dem Land oder in 
der oder den konkret zu benennenden Gebietskörperschaften 
eine konkrete Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesund-
heitssystems oder der sonstigen Kritischen Infrastrukturen 
besteht und das Parlament des betroffenen Landes dies für das 
Land oder eine oder mehrere konkret zu benennende Gebiets-
körperschaften festgestellt hat. Ausdrücklich werden hier fol-
gende Maßnahmen genannt:

1) Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Gesichts-
maske (Mund-Nase-Schutz) oder einer Atemschutzmaske 
(FFP2 oder vergleichbar) bei Veranstaltungen im Außen-
bereich, soweit ein Abstand von 1,5 m regelmäßig nicht ein-
gehalten werden kann,

2) die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Gesichts-
maske (Mund-Nase-Schutz) oder einer Atemschutzmaske 
(FFP2 oder vergleichbar) für Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen,

3) die Verpflichtung für den Groß- und Einzelhandel, für 
Betriebe, Einrichtungen, Gewerbe sowie Angebote und Ver-
anstaltungen aus dem Freizeit-, Kultur- und Sportbereich für 
öffentlich zugängliche Innenräume, in denen sich mehrere 
Personen aufhalten, Hygienekonzepte zu erstellen, die die 
Bereitstellung von Desinfektionsmitteln sowie Maßnahmen 
zur Vermeidung unnötiger Kontakte und Lüftungskonzepte 
vorsehen können,

4) die Anordnung eines Abstandsgebots mit einem Abstand 
von 1,5 m (Mindestabstand) im öffentlichen Raum, insbe-
son dere in öffentlich zugänglichen Innenräumen,

5) die Festlegung von Personenobergrenzen für Veranstal-
tungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen.
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Arbeitsschutzgesetz und Arbeitsschutzverordnung

Der Arbeitgeber trägt die Verantwortung, die Beschäftigten 
zu schützen, und muss alle erforderlichen Maßnahmen unter 
Berücksichtigung der Arbeitsumgebung, der Tätigkeit und der 
zu berücksichtigenden Gefährdungsquellen treffen, um Sicher-
heit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit zu beein-
flussen. Dafür muss der Arbeitgeber (lt. § 3 Abs. 2 ArbSchG)

 – für eine geeignete Organisation sorgen,

 – die erforderlichen Mittel bereitstellen und

 – Vorkehrungen treffen, sodass die Beschäftigten ihren Mit-
wirkungspflichten nachkommen können.

Der Arbeitgeber ist durch das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, 
mit Maßnahmen des Arbeitsschutzes eine Verbesserung der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten zu 
erreichen. Die Maßnahmen müssen auf ihre Wirksamkeit über-
prüft und an sich ändernde Gegebenheiten wie den dynami-
schen Verlauf während der Pandemie angepasst werden.

Die Gefährdungsbeurteilung ist für den Arbeitgeber ver-
pflichtend (§ 5 Abs. 1 ArbSchG). Er muss die mit der Arbeit der 
Beschäftigten verbundenen Gefährdungen in dieser Beurteilung 
ermitteln und notwendige Maßnahmen ableiten. Das Infektions-
risiko stellt für die Beschäftigten eine Gefährdung dar, die 
im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung zu bewerten ist. 
Über das Risiko hat der Arbeitgeber zu informieren. Dies ist 
aus den Unterweisungspflichten gemäß § 12 ArbSchG ableit-
bar. Eine Unterweisung gemäß Arbeitsschutzgesetz beinhaltet 
Anweisungen und Erläuterungen, die auf den Arbeitsplatz bzw. 
den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet sind. Die 
Unterweisungen müssen nachvollziehbar und verständlich sein. 
Zu den Unterweisungsinhalten gehören auch die erforderlichen 
persönlichen Schutzmaßnahmen wie Abstand halten und das 
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, die Erläuterung der all-
gemeinen Hygieneregeln und die Vermittlung von besonderen 
Maßnahmen bei einer Veranstaltung.

Im Zentrum der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-
ArbSchV) steht die Verpflichtung der Betriebe, ein betriebliches 
Hygienekonzept zu erstellen, in dem bewährte, praxisgerechte 
und bei Betrieben und Beschäftigten bekannte und akzeptierte 
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Schutzmaßnahmen zum betrieblichen Infektionsschutz fest-
gelegt sind und entsprechend umgesetzt werden sollen. Hierzu 
können neben Maßnahmen zur Umsetzung der AHA+L-Regel 
und dem Tragen von Schutzmasken auch die Verminderung 
betrieblicher Personenkontakte, z. B. durch die Reduzierung 
der gleichzeitigen Nutzung von Räumen und durch das Angebot 
an die Beschäftigten, im Homeoffice zu arbeiten, gehören. Die 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung bezieht sich in § 2 Abs. 1 
ausdrücklich auf die Gefährdungsbeurteilung nach den §§ 5 
und 6 des Arbeitsschutzgesetzes. Daraus leitet die Verordnung 
die Verpflichtung ab, in einem betrieblichen Hygienekonzept die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen zum betrieblichen Infektions-
schutz festzulegen und umzusetzen. Das betriebliche Hygiene-
konzept ist nicht nur am Arbeitsplatz und während der Arbeits-
zeiten, sondern auch in den Pausenbereichen und während der 
Pausenzeiten umzusetzen. Bei der Gefährdungsbeurteilung hat 
der Arbeitgeber gemäß § 2 Abs. 2 Corona-ArbSchV insbesondere 
die folgenden Maßnahmen zu prüfen:

1) die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 m zwischen 
zwei Personen,

2) die Sicherstellung der Handhygiene,

3) die Einhaltung der Hust- und Niesetikette,

4) das infektionsschutzgerechte Lüften von Innenräumen,

5) die Verminderung von betriebsbedingten Personenkontak-
ten,

6) das Angebot gegenüber Beschäftigten, geeignete Tätig-
keiten in ihrer Wohnung auszuführen, wenn keine betriebs-
bedingten Gründe entgegenstehen,

7) das Angebot an Beschäftigte, die nicht ausschließlich von 
zuhause arbeiten, zur Minderung des betrieblichen SARS-
CoV-2-Infektionsrisikos sich regelmäßig kostenfrei durch In-
vitro-Diagnostika zu testen.

Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung trat am 2.  Februar 
2023 außer Kraft.
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1.2 Landesverordnungen
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1.3 Allgemeine Empfehlungen

Der Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV), der 
Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte e. V. (VDBW) und 
der Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei 
der Arbeit e. V. (VDSI) haben konsentierte Hinweise für die Pan-
demieplanung herausgegeben, die durch eine Checkliste des 
VDBW (2020) ergänzt wurden. Mithilfe dieser Checkliste las-
sen sich der Grad der Prävention und des Risikomanagements 
im Falle einer epidemischen Lage in insgesamt 26 unterschied-
lichen Einzelfragen prüfen. Dabei wird abgefragt, ob Prä-
ventionsmaßnahmen erfolgt sind, sich im Prozess befinden 
oder noch nicht begonnen wurden. Die Fragen lassen sich in fol-
gende sechs Bereiche zusammenfassen:

 – Planung zu dem Einfluss einer Pandemie auf die Organisation

 – Planung für die Auswirkungen einer Pandemie auf Mit-
arbeitende und Kund:innen

 – Durchführungsrichtlinien für den Fall einer Pandemie

 – Ressourcen, um Mitarbeitende und Kund:innen während 
einer Pandemie zu schützen

 – Kommunikation mit und Unterrichtung von Mitarbeitenden

 – Koordination mit externen Organisationen und Unterstützung 
durch kommunale Strukturen

Die Hinweise für die Pandemieplanung (DGUV, 2021) umfassen 
zehn grundlegende Regeln für die Prävention:

 – Grundlage: Was ist eine Pandemie und warum ist Pandemie-
planung wichtig?

 – Verantwortungskette: Zuständigkeiten und Ansprechpart-
ner:innen im Betrieb festlegen

 – Kommunikation: Beschäftigte informieren

 – Mitwirkung: Ansprechpartner:innen des Arbeits- und Ge sund -
heits schutzes beteiligen

 – Impfung: Impfungen schützen

 – Hygieneregeln: Hygienisches Verhalten am Arbeitsplatz


